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l. Bekanntmachu der Verban emeinde Kirchheimbolanden

Datum lnhalt

20.04.23 Bekanntmachung über die Wahl des Wehrführers und eines
Ste I lve rtrete rs d e r Fe u e nrve h re i n he it M o rsch he i m

28.04.23 Bekanntmachung der Haushaltssatzung für die Jahre
2023 und 2024 für die Gemeinde Marnheim

05.05.23 Bekanntmachung über die Einsichtnahme in den Entwurf
der Nachtragshaushaltssatzung mit -plan Nr. 1 der
Ortsgemeinde Mörsfeld für das Jahr 2023 und die Möglichkeit
zur Einreichung von Vorschlägen

ll. Bekanntmachun anderer Behörden

Datum lnhalt

Es liegen keine Veröffentlichungen vor
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Montag Loo Uhr bis 12.00 Uhr und 14 00 Uhr bis 16.00 Uhr
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Mittwochs

bis 12.00 Uhr und 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr w
Donnerstag
Freitag

8.00 Uhr
8.00 Uhr
8.00 Uhr
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bis 12.00 Uhr und nachmittags geschlossen

bis 12.00 Uhr und 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr
bis 12.00 Uhr
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Verbandsgemeinde
Kirchheimbolanden
50 Jahre ' 1972 - 2022

20.04.2023

BEKANNTMACHUNG

zur Wahl des Wehrführers und eines Stellvertreters der Feuerwehreinheit Morschheim
gemäß g 14 des Landesbrand- und Katastrophenschutzgesetzes (LBKG)

Die Wahl des Wehrführers und eines Stellvertreters für die Feuerwehreinheit Morschheim

findet am

statt

(Wien r)

Bü isterin
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Telefon 0 63 52 - 40 04 - 0
Teletax 0 63 52 - 40 04 - 600

vg @ kirchheimbolanden.de
www.kirchheimbolanden.de

Besuchszeiten l\4ontag
Dienstag
Mittwoch

8.00-12.00 Uhr, 14.00-16.00 Uhr
8.00-12.00 Uhr, 14.00-16.00 Uhr
8.00-12.00 Uhr

Donnerstag 8.00-12.00 Uhr, 14.00-18.00 Uhr
Freitag 8.00 - l2.00 Uhr
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136
Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Marnheim fur die Jahre 2023 qnd 2024 vom 28.04.2023

Der Ortsgemeinderat hat aufgrund von $ 95 Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz in der derzeit geltenden
Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen, die nach Genehmigung durch die Kreisverwaltung
Donnersbergkreis als Aufsichtsbehörde vom 21.04.2023 - AZ: 2 I 22 - hiermit bekannt gemacht wird:

$ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

die Einzahlungen aus lnvestitionstätigkeit
die Auszahlungen aus lnvestitionstätigkeit
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus lnvestitionstätigkeit

der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

$ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur
Finanzierung von lnvestitionen und lnvestitionsförderungsmaß-
nahmen erforderlich ist, wird festgesetzt auf

Festgesetzt werden

'1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf
der Gesamtbetrag der Aufirvendungen auf

Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag auf

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf

für den ersten Hund
für den zweiten Hund
für den dritten und jeden weiteren Hund
für gefährliche Hunde

2023

3.403.410 €
3.302.370 €

101.040 €

164.150 €

209.000 €
114.000 €

95.000 €

-259.150 €

2023

0€

v.H
v.H
v.H

60,00 €
90,00 €

120,00 €
600,00 €

2024

3.426.100 €
3.392.370 €

33.730 €

100.610 €

307.500 €
2.000.000 €

-1.692.s00 €

1.591.890 €

2024

1.787.500 €

2024

$ 3 Verpflichtungsermächtigunge

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veransch lagt.

$ 4 Steuersätze

Die Steuers äze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr wie folgt festgesetzt:

2023
Grundsteuer
a) Grundsteuer A auf
b) Grundsteuer B auf
Gewerbesteuer auf

345
500
380

1

2

345 v.H.
500 v.H.
380 v.H.

3. Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden

2023 2024

60,00 €
90,00 €

120,00 €
600,00 €

2
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S 5 Gebühren und Beiträge

Die Sätze der Gebühren für die Benutzung von Gemeindeeinrichtungen und der Beiträge für ständige
Gemei ndeei n richtu n gen werden wie folgt festgesetzt:

2023 2024

1. Beiträge zur Unterhaltung von Wirtschaftswegen pro ha 6,00 €

137

6,00 €

1.517 .265,52 €
4.436.594,06 €
3.949.334,06 €
4.050.374,06 €
4.084.104,06 €
4.076.844,06 €
4.033.794,06 €

$ 6 Stellenplan

Es gilt der vom Ortsgemeinderat am 22.03.2023 beschlossene Stellenplan

$ 7 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020 beträgt
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 beträgt
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 beträgt
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 beträgt
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2025 beträgt
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2026 beträgt

Marnheim, 28.04.2023

gez. Mühlbach

Ortsbürgermeister

Hinweis:

a) Der Haushaltsplan 202312024 liegt vom 08.05.2023 bis 17.05.2023 bei der Verbandsgemeinde-
venrualtung Kirchheimbolanden (Neue Allee 2, Rathaus) während der Dienstzeiten öffentlich aus.

b) Satzungen, die unter Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung
zustande gekommen sind, gelten ein Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang an gültig
zustande gekommen. Dies gilt nicht, wenn

1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die Ausfertigung oder
die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind, oder

2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet oder
jemand die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der Gemeindeverwaltung
unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend ge-
macht hat.

Hat jemand die Verletzung nach Satz2 Nr. 2 geltend gemacht, so kann auch nach Ablauf der in
Satz 1 genannten Frist jedermann dieseVerletzung geltend machen.



1 3&Bekanntmachung über die Einsichtnahme in den Entwurf der Nachtragshaus-
haltssatzung mit -plan Nr. 1 der Ortsgemeinde Mörsfeld für das Jahr 2023 und
die Möglichkeit zur Einreichung von Vorschlägen

Nachtragshaushaltssatzung und -plan Nr. 1 der Ortsgemeinde Mörsfeld für das
Jahr 2023

1. Einsichtnahme in den Entwurf der Nachtragshaushaltssatzung mit -plan
und Anlagen

2. Möglichkeit zur Einreichung von Vorschlägen

Der Entwurf der Nachtragshaushaltssatzung Nr. 1 für das Jahr 2023 mit dem Nach-
tragshaushaltsplan und seinen Anlagen wurde am 04.05.2023 dem Gemeinderat
zugeleitet.

1. Der Entwurf der Nachtragshaushaltssatzung Nr. 1 für das Jahr 2023liegt mit
dem Nachtragshaushaltsplan und seinen Anlagen während der allgemäinen
Öffnungszeiten bei der Verbandsgemeindevenruäftung (Rathaus, Neuä Allee 2,
67292 Kirchheimbolanden) bis zur Beschlussfassung über die Nachtrags-
haushaltssatzung durch den Ortsgemeinderat zur Einsichtnahme aus. Außär-
dem stehen die Nachtragshaushaltssatzung Nr. 1 für das Jahr 2023 mit dem
Nachtragshaushaltsplan und seinen Anlagen im lnternet unter
https : //www. ki rc h h e i m b o I a n de n. de/de/m oe rsfe I d- rath a u s-fi n a n ze n/
h a u s h a ltss atz u n a e n - u n d- h a u s h a I ts p I a e n e- m o e rsfe I d. htm I
zur Einsichtnahme bereit.

Die Einwohnerinnen und Einwohner der ortsgemeinde Mörsfeld haben die
Möglichkeit, innerhalb von 14 Tagen ab dieser Bekanntmachung (vom
08.05.2023 bis 22.05.2023) bei der Verbandsgemeindevenrvaltung, Neue Allee
2, 67292 Kirchheimbolanden, Vorschläge zum Entwurf der Nachtragshaus-
haltssatzung Nr. 1 für das Jahr 2023 mit dem Nachtragshaushaltsplan und
seinen Anlagen, einzureichen. Die Vorschläge sind schriftlich an die Ver-
bandsgemeindevenrvaltung oder an den Ortsbürgermeister, Neue Allee 2,
67292 Kirchheimbolanden, oder elektronisch an vg@kirchheimbolanden.de
einzureichen. Der Ortsgemeinderat wird rechtzeitig vor seinem Beschluss
über die Nachtragshaushaltssatzung über die innerhalb dieser Frist eingegan-
genen Vorschläge in öffentlicher sitzung beraten und entscheiden.

Kirchheimbolanden, 05.05.2023
Verband sge me i n deve rwa ltu n g

gez. Wienpahl

(Wienpahl)
Bürgermeisterin
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